
Beschlussauszug zu VO/GV11/2021-0722
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung Ventschow 
vom 13.09.2021

Top 8 Beratung zur Stellungnahme zur Teilfortschreibung des Regiona-
len Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg für die Ka-
pitel 4.1 Siedlungsstruktur und 4.2. Stadt- und Dorfentwicklung

Herr Voß erläutert den Beschlussgegenstand.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Ventschow nimmt zur o. g. Teilfortschreibung wie folgt 
Stellung:

1. Die Einschränkung der Siedlungstätigkeit und des Einwohnerwachstums auf 3 
Prozent in den nichtzentralen Orten beschneidet in unzulässiger Weise die kom-
munale Selbstverwaltung. 

2. Bei der Verdichtung der Flächeninanspruchnahme sind bauliche Missstände wie 
z. B. ehemalige Liegenschaften der LPG extra als zusätzliche Wohnbaupotenziale 
auch in den nichtzentralen Orten als Entwicklungsmöglichkeiten über 3 Prozent 
mit auszuweisen. 

3. In der Infrastrukurausstattung sind die Kriterien der Sicherung des Brandschut-
zes und vorhandenen Naherholungspotenziale mit auszuweisen.

4. Die Schaffung von altersgerechten Wohnungen ist in der Berechnung der Wohn-
raumbilanz von 3 Prozent nicht mit anzurechnen. Siehe Punkt 2.2.2 Nr. 3

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
davon besetzte Mandate: 9
davon Anwesende: 8
Ja- Stimmen: 7
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: 1
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -


